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Evangelisches und römisch-katholisches Eheverständnis
/usammenhang mıt dem Codex lIurıs Canonicı 1983

VO  Z WILKENS

Verständnıis und Wiırklıichkeit der Ehe sınd In der gegenwärtigen Gesell-
schaft In einen gefährlichen Prozeß geraten Sie folgen der immer breıter
werdenden Tendenz, für dıe menschlichen Lebensordnungen dıe elebig-
keıt VO  —; Wertvorstellungen reklamıeren. ach Aufklärung, Romantık
und Idealısmus wurde 1m aufle des Jahrhunderts die Ehe als eine die
prıvaten Vorstellungen des einzelnen transzendierende Instıtution, In der
personale Gemeinschaft als eine sıttlıche Aufgabe gelebt wird, NEeUu erkannt.
Dalß CS für dıe sozlalen Bezüge dieser Institution eıner entsprechenden
Rechtsordnung bedarf, iıhr Verbindlichkeir geben, stand außer
rage

Gegenwärtig verläuft dıe Entwicklung jedoch In dıe entgegengesetzte
iıchtung. Die Ehe wird wlıeder als eın auf Kündigung angelegtes weck-
bündnıs und nıcht mehr als eın Selbstzwec besonderer Art verstanden. Die
Partnerschaft VON Mann und Tau wırd auf eine VO  —_ wechselhaften subjek-
t1ıven Empfindungen und Bedürfnissen getiragene Liebesbeziehung redu-
ziert, für dıe die Bındungen der tradıtionellen Art als unnötig oder gar de-
struktiv erscheıinen. Nur mıt Mühe 1st cS In der Bundesrepublik Deutsch-
and och gelungen, die wichtigsten nhalte eines verbindlıchen Ehever-
ständnıiısses 1ın der Rechtsordnung festzuhalten. ber 1m Scheidungsrecht
und erst recht ın der ScheidungspraxIis wırd auch dieses unterlaufen. ! Im-
INneTr mehr Menschen erlıegen einer modischen orm elıtärer Selbsteinschät-
ZUNg, dıe sıch dem Vorwand der Selbstfindung VO  e überlieferten Le-
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bensformen befreien möÖchte, auch auf die Gefahr hın, damıt scheıtern
und wesentliche gemeinschaftsbezogene ufgaben versaumen Die
wichtige menschliche Erfahrung, da Freiheıit nıcht ohne Bındung gelebt
werden kann und daß bestandene Ehekrisen den fruchtbarsten Formen
menschlicher Bewährung gehören, wird auf diese Weıse verie

Diese Entwicklung bedeutet für dıe Kırchen eine Herausforderung.
Evangelische und katholische Kırchen en bısher nach Zeıiten der Kon-
frontatıon ihre Zusammenarbeıt in Ehefragen überwiegend der Proble-
matık der konfessionsverschlıedenen Ehe geü Darın 1st das gegenwärtig
Ööglıche erreicht.“ Der beiderseıltige kırchliche Auiftrag In Ehefragen muß
aber sowohl 1mM theologischen espräc WIeEe auch gegenüber Staat und Ge-
sellschaft darüber hınaus wahrgenommen werden. Das gemeınsame Wort
beıder Kırchen ZUT nıchtehelichen Lebensgemeinschaft SJa ZU[ Ehe“ VO

15 Oktober 981 WarTr dazu ein wichtiger Schritt.} Der DE November
983 in ra getretene revidierte eX lurıs Canonıicı (CIC ıIn dem
tradıtiıonsgemäß Ehefragen einen beträchtlichen Teıl ausmachen, g1bt Ver-
anlassung, das theologische espräc mıt mpulsen weiterzuführen.“*
war hat 6S VOT Jahren 1m internatiıonalen Bereich bereıts einen beacht-
en Öökumeniıischen Dıalog gegeben.” ber auch hiıer War dıe konfessions-
verschıedene Ehe das eigentliche Problemfeld, zudem g1bt CS Hre dıe Ent-
wicklung auf dem nichtkıirchlichen Gebilet für das Öökumeniısche espräc
eıine rhöhte Dringlichkeıit und Urc dıe weılteren Auswirkungen des WEeIl-
ten Vatıkanıschen Konzıls (Vat 11) günstige Voraussetzungen.

Die folgenden Hınweise sollen vornehmlıch Übereinstimmungen und
Verschiedenheiten 1mM Eheverständnıiıs als Gesprächsgegenstände verzeich-
NCI, eın Zusammenwirken In Kırche und Offentlichkeit Öördern

Römisch-katholisches Eheverständnis

Der @ 9083 mu ach den Aussagen der Päpste, dıe iıhm beteiuligt
(Johannes Paul! VI und Johannes Paul 11.), ın einem inne-

ren Zusammenhang mıt dem Vat gesehen werden. Dıieses sollte eine 1N-
nerkırchliche Erneuerung 1m Sınne eines aggı1ornamento bewirken und da-
Del dıe Einheıt der Christenheıit als Fernzıel 1Im Auge en Von der Kırche
soll nıcht mehr trıumphalıstisch, erıkKa un Jurıdisch gesprochen werden.

diesem Werk soll der (I6EG 9083 teilhaben Nur ist auch verstehen,
daß der VOT ein1iger eıt Z Generalsekretär des Jesuiıtenordens berufene
deutsche Pater Johannes Günter Gerhartz, Professor für Kırchenrecht,
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VO  —_ dem CIC 9083 als dem ahrscheımlich wıichtigsten Akt des gegenwärti1-
SCH Pontifikates spricht.“®

Die katholische Kırche hat in der Pastoralkonstitution des Vat ber
dıe Kırche In der Welt VO  —; heute „Gaudıum 6i spes““ [E%) ıhr Eheverständ-
N1Ss NEeCUu formuliert (GS 47-52 Darın wırd der Ehebund als inniıge Gjemeınn-
schaft des Lebens und der 1e zwıschen den Eheleuten beschrıi:eben Der
personale, ganzheıtliıche und dauerhafte Charakter der Ehe wiıird ın immer

eindringlichen Formulıerungen geradezu gepriesen. Mann und Tau
gewähren sıch In inn1ıger Verbundenhe1i der Personen und ihres uns SC-
genseltig und Dıienst. Die Instıtution der kEhe und dıe eNelıche 1e
sınd auf dıe Zeugung und Erzıehung VO  —_ achkommenschaft hingeordnet
und finden darın gleichsam hre Krönung Diese 1e wırd Urc den
eigentlichen Vollzug der Ehe In besonderer Weılse ausgedrückt und
verwirklıcht. Ortlıc €e1 6S dann:

„Jene Akte also, durch dıe dıe Eheleute innıgst und lauter einswerden, sınd VOoO  —_
sıttliıcher W ürde; sS1e bringen, WeNn S1e human vollzogen werden, Jenes gegenseıt1ige
Übereignetsein ZuU Ausdruck und vertiefen e E durch das sıch die atten gegensel-
ıg ın Freude und Dankbarkeıit reich machen‘“‘ (GS 49)

Der Begriff „„Buüund welst auf den für dıe katholische Kırche typıschen
ekklesiologisch-sakramentalen Charakter der Ehe VO  —_ Getauften hın, CT CI -
innert den Bund Gottes mıt seinem Volk Dıieser Ehebund hat eine recht-
iche, eine personale und eıne geistliıche Dımension. Vertrag und akra-
ment Sınd ın ıhm identisch. Gelegentlich egegnet einem In der Literatur
der unsch, das Eheverständnis hätte noch stärker 1m Bundescharakter
gegenüber den Jurıstischen Elementen des Vertrages verankert werden sol-
len Der NECUEC eX legt diese Konzılsaussagen ın seıner eigenen Legaldefi-
nıtıon zugrunde:

„Der Ehebund (matrımoniale oedus), durch den Mannn und Tau miıteinander dıe
Gemeimninschaft des Lebens begründen totı1us vıitae consortium), dıe auf
TUn ihrer natürlıchen Eıgenart auf das Wohl der Ehegatten W1e auf die Zeugung
und Erziehung VO  > Nachkommenschaft hingeordnet 1st (ordınatum), wurde VO  —;
Christus dem Herren unter Getauften ZUT Würde eines Sakramentes erhoben Des-
halb kann zwıschen Getauften keinen gültıgen Ehevertrag geben (contractus),
ohne daß zugleich Sakrament wäre“ (can 1055 und 2)

Diese Formulijerung bedeutet einen Markstein in der Kechtssetzung der
katholischen Kırche re und ec sprechen nıcht mehr VO den Ehe-
zwecken, denen die Zeugung und Erziehung der ac  ommenschaft
den ersten Rang einnahmen. Zwischen den Zielen der ehelichen Gemeinin-
schaft wird keıne hierarchische Stufung mehr aNnNgeNOMM (Haupt- und
Nebenzweck, ( IC 917/18 Ca  s uch VO ‚1US in COrpus” 1ST nıcht
mehr dıe Rede Auf diese Welse könnte INan besser als bısher der Erkennt-
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N1S echnung tragen, daß 6S In der Ehe nhalte g1bt, dıe sıch Juristisch nıcht
erfassen und deshalb auch nıcht Jurıstisch sıchern lassen. Die Revısıon des
eX äßt dıe Systematık und den Umfang des bısherigen Eherechts unan-

gGrundlage 1st dıe (übrıgens auch VO katholischen Theologen und
Kanonisten angefochtene Identıtät VON Ehevertrag und Ehesakrament.
Dıies iın Verbindung mıt der kanonıschen orm der Eheschließung,
mıiıt den kasulstisch sehr detaıilherten Gültigkeitsbedingungen und mıt der
faktıschen Unauflöslic  ® des gült1ig geschlossenen Ehebandes einem
perfekten ereC VO  —; großer eschlossenhe1 Das Interesse der Kırche,
siıch der Gültigkeıt der Ehe vergewissern und dıe kırchliche Mıtwirkung

ihr gewährleısten, ist verständlıich. ber das aliur entwiıckelte Ge-
flecht VO Regelungen göttlichen und kırchlichen Rechts einem
Rechtssystem, das Ebenen sehr unterschiedlicher Qualität mıteinander VCI-

einigt. So wırd beispielsweise dıe Gültigkeıt einer Ehe und damıt auch ihr
sakramentaler Charakter dıe kırchliche Ordnungsvorschrift der kanonıti-
schen Eheschließung gebunden Die Übernahme diıeser Vorschrift hat
alleın 1Im deutschen Bereıich eine nach Mıllıonen zanhnlende Zahl kanoniısch
ungültiger Ehen bewirkt Es 1st zudem eın befremdlıcher Gedanke, daß
eıne hne kırchliche Miıtwirkung geschlossene Ehe VO getauften Christen
nıcht ın ıhr Glaubensleben mıt hıneingenommen werden kann. Andere
rechtliche Mängel verursachen eiıne Ungültigkeıt der Ehe VO Anfang
dıe aber Umständen erst nach längerer edauer festgestellt wırd.
Zeıitbedingtes Kırchenrecht wird Zu Krıterium geistliıcher, sıttlıcher und
personaler Sachverhalt Überhaupt esteht dıe Tendenz, dıe absolute Ebe-

des Dogmas und des göttlıchen Rechts mıt der relatıven ene wandel-
baren Kırchenrechts vermischen. Damıt erhält das kiırchliche ecC eıine
Autorıtät, dıe ıhm nıcht zukommt und ZUT Immobilıtä des Rechtssystems

Eın tragender und 1mM Öökumeniıischen espräc besonders umstrittener
Bestandte1i des katholischen Eherechts 1St das Prinzıp der Unauflöslich-
keıt, das neben der Einheıt eıne wesentlıiche Eigenschaft der Ehe 1st Das

gegenüber geschlossenen Prinzıpien der Lebenswirklichkei wiıllen
DErn angewandte Schema VO ege un Ausnahme der und Dıis-
DCNS scheıdet hier AaUus Das Band der nach den Vorschriften des kanon1t1-
schen Rechts gültig geschlossenen Ehe wırd be]l Lebzeıten beıider eleute
als tatsäc  1C unzerstörbar interpretiert. Das Prinzıp der Unauflöslic  el
ist er aufs engste mıt dem Gültigkeıts- un Ungültigkeitswesen 1im Ehe-
recht verbunden. Die katholische Kırche steht hıer VOT dem Problem, Wwı1ıe
dıie absolute Unauflösliıchkei als Wesensbestandteıl der Ehe mıt der
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menschlichen Unzulänglichkeit 1m konkreten Fall vereinbaren Ist Paul
Miıkat beruft sıch in seinem Aufsatz „Möglıchkeıiten einer Leıitbildfunktion
des Ehescheidungsrechts“ hlerzu auf dıe „Erklärung ber dıe relıg1Ööse TeIl-
heıt‘‘ (Vat 88) Danach besteht dıe Verwirklichung relıg1Ööser Wertvorstel-
lungen ihrem Wesen nach VOT em In inneren, willentlichen und freiıen
Akten, Urc dıe sıch der ensch unmiıttelbar auf Gott hınordnet. kte
dieser Art, diıe Konzilserklärung, „können VOoO  — eıner rein menschlichen
Gewalt weder eioNlen och verhindert werden‘‘. zıieht daraus fol-
genden Schluß

30 äßt siıch dann auch dıe absolute Unauflöslichkeit der Ehe 1m Unterschied AT
grundsätzlichen letztlich L1UT aus einer freiwillig ANgCNOMMENCN Lebens- und CGilau-
bensüberzeugung vorleben die siıch der VO Staat konzedierten Ausnahmemög-
lıchkeıiten der Ehescheidung Ja nıcht bedienen braucht nıcht aber mıiıt ıtteln
des staatlıchen Rechts erzwingen. Der rel1g1Ös neutrale aal sıch nıcht In Wi1-
derspruch sıch elbst, WCI1N dıe Ehe und die Famıilıe als solche möglıchst und

soweıt rechtliche Miıttel überhaupt iragen in ihrer Dauer sıchert, aber anderer-
se1its den Notausgang der Ehescheidung offen hält_ */

Anders könnte 6S auch VO  — evangelıscher Selite nıcht gesagtl werden. rel-
ıch ist sofort fragen, ob diese Überlegung nıcht analog auch für eC
und Ordnung in der Kırche gelten muß J atsäc  1C gera die katholische
Kirche mıt der absoluten Geschlossenheit des Unauflöslichkeitsprinzips In
iImmer größer werdende Schwierigkeıiten, W1e die kırchliche Dıskussion
über Ehescheidung, Wiıederverheiratung und Zulassung VO  a wliederverhei-
ateten Geschıedenen den Sakramenten zeigt.® Solange die katholische
Kırche bestehenden System s  a meldet siıch verstärkt die Versu-
chung, In einen Bereich verfeinerter Nıchtigkeitsmöglichkeiten ausSszuwel-
chen, wenigstens dıe gröbsten Ungereimtheıten In den Auswirkungen
des Prinzips korrigieren.”

In diese iıchtung welsen auch Erwägungen, mıt einer Deutung des
Begriffes des Fhevollzuges 1m Sinne einer vollen Lebens- und jebesge-
meıinschaft anstatt eines einmalıgen ehelıchen s einem personalen
Verständnis der Verwirklichung VON Ehe kommen. anche meınen, daß
der eue Canon 061 In diese ıchtung welse, WECeNnN Or die VO Gültigkeıt
einer Ehe den Vollzug des ehelıchen es humano modo bındet uch
dıe IICUu in den eX eingefügte Bestimmung ZUuU Ehewillen, da die Ehe-
schliıeßenden „Psychisc der Lage se1in ussen, die wesentlichen iıch-
ten in der Ehe übernehmen, könnte hıer bedeutsam werden (can 095
Ziffer

Die Kanonistik steht damıt VOT einer interessanten Au{fgabe. SIie kann ihr
aber 11UT gerecht werden, WECeNnNn ihr dıe Moraltheologie entsprechend VOTI-
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arbeıtet und dem Personalprinzıp 1im Eheverständnıis gegenüber der Just1i-
ti1abılıtät eheliıcher Sachverhalte mehr Geltung verschafft Das CNSC Ver-
ständnıs der Unauflöslic  ® einer einmal Anfang gültıg geschlossenen
Ehe, wonach ehezerstörende Defekte bestenfalls auf Juristisch alßbare Un
gültigkeitsbedingungen Anfang der Ehe zurückgeführt werden müssen,
bıldet 1er vorerst eine Barrıiere. ach dem geltenden Rechtssystem lıegen
dıe Ungültigkeitsbedingungen auf dem Feld der Ehehindernisse oder der
Konsensmängel

Hınvweise auf dıe Unangemessenheıt des geschlossen normatıv bestimm-
ten Juridısch-formalıistisch gehandhabten Ehewesens werden VO atholı-
scher Selte mıt durchaus beachtlıchen Argumenten abgewehrt. Einmal 1st
6S der Hınwels auf dıe Erfordernisse eiıner Weltkırche, dıe nıcht alleın
Gesichtspunkten dıfferenzierterer europäischer Verhältnisse beurteıilt WCI -

den dürften; und zweıtens sehe sıch die katholısche Kırche genötigt, ANlsC-
sıchts eines umfassenden moralıschen erialls als eine der etzten Bastıo-
nen geschlossenen moralıschen Prinzıpıen festzuhalten; dıe größere
Liberalıtä: der evangelıschen Kırchen, Dıs in dıe eigene Pfarrerschaft
hinein, ermutige dıe katholische Kırche nıcht einer umfassenden ev1l-
SION moraltheologischer und rechtsethischer Grundlagen. Man wird über
diıese Fragen mıteinander diskutieren mussen Je näher INan Öökumenisch
aneınanderrückt, desto mehr 1st INan gegenseılt1g VO den Mängeln des
deren mıt betroffen ber INan wırd noch ganz anders ach der Sachge-
mäßheiıt kırc  icher Rechtsbestimmungen In Ehesachen iragen en
Was macht eigentlich dıe Ehe ZUT Ehe und Was macht iıhre „Gültigkeıt“‘
aus? Wann und zerbricht eiıne Ehe? Was sollen eigentlıch Ehepart-
NeT iun, dıe nıcht miıteinander fertig geworden sınd? elche spielt In
diesem SanZenN Zusammenhang dıe rage der Schuld? ernnhnar: Härıing hat
schon VOT Jahren seıne Kırche mıiıt großer Leidenscha dazu aufgerufen,
ihre Gültigkeıts- und Ungültigkeıtspraxıs überprüfen und mOÖg-

völlıe fallenzulassen
„Kıne Nıchtigkeıitserklärung In einer rage der Gnadenordnung 1st immer eine

schwerwiegende ache, zumal WE s1e verallgemeınert wırd. Der Geist ist
freı! ott sıeht Ehen, dıe rechtlich ungültıg sınd, aber mıt ehrliıchem Gewlssen und
In dem Bestreben seinen Wıllen suchen, eingegangen wurden, und äßt s1e in
der Liebe wachsen. Die Kırche sollte nıcht kategorische Erklärungen abgeben,
die nıcht sehr viel Respekt VOT der sOoOuveränen Freiheit Gottes, Aus einer
Ehe eın sıchtbares Zeichen seiner Liebe auf der Schöpfungsebene und 1m Bereich
der Erlösung machen. Es 1st meılne tıefe, in langem Studium gereifte Überzeu-
SUunNg, daß dıe Kırche früher oder späater sıch verpflichtet fühlen wird, keine he, ın
der eın wahrer und freıer Ehewılle vorhanden ist un auch soz]al bekundet wurde,
für nichtig erklären!‘‘!'
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hne Zweıfel würde 1eSs eıne folgenreiche alnahme sein. ugleıic
ware auch dıe heutige Praxıs der Unauflöslichkeit des Ehebandes reVl-
dieren, dıe Ja mıiıt dem Jetzıgen Gültigkeıts- und Nıchtigkeıitswesen CN VeEeTI-

bunden ist Die Wesensbestimmung der Unauflöslichkeit 1st unaufgebbar
ber das Verständnis des 1SC unzerstörbaren Ehebandes be1 Lebzeıiten
der eleute 1st zeıtbedingt. Die katholıische Kırche kennt auch Sach-
verhalte göttlıchen Rechtes, die nıcht en Umständen In jedem Eın-
elfall durchsetzbar sınd, ohne daß eine pastorale LÖsung und eın ortgang
des geistlichen Lebens verhindert wırd. Warum soll das, Was 1mM 1sch-
ehenwesen möglıch ist, nıcht auch In der Behandlung gescheıterter Ehen
und eleute möglıch sein?

Im NscChAIuU dıe Neuformulierung des Eheverständnisses VO und
( IC} 983 1st eine Bemerkung ZUT Geburtenregelung, ZUT Empfängnisver-
hütung und ZUT Sexualıtät in der Ehe erforderlich vermeıdet CI N

dem Verzicht auf dıe alte re VO  —; den Ehezwecken Schlußfolgerungen
für die Bewertung der geschlechtlichen Vereinigung zwıschen Mann und
TrTau in der Ehe ziehen. Wenn die Ehe als eın unauflöslicher personaler
Bund verstanden wird, der nıcht NUur ZUT Zeugung VO Kındern eingesetzt
Ist, und WeNn 6S keine Abstufung VO  _ Ehezwecken g1bt, ann gehören
jle als menschlich-geistige Gemeinschaft un als leibliche Begegnung
miteinander Leiblichkeıit 1st keın Bereıch, der dem geistigen Le-
ben bel rechtem Verständnıs und eDrauc entgegengesetz ware Dann
kann 6S wohl dıe Mahnung ehelicher Keuschheıt, gegenseılt1iger Rück-
siıchtnahme und vernünftiger Geburtenregelung geben, nıcht aber den
Nachklang einer 1DI1SC unbegründbaren Abwertung sexueller Vereinti-
Sung VO Mannn und Tau und eine darauf ußende nterscheidung ZWI1-
schen natürlıchen und unnatürlıichen, erlaubten und unerlaubten Weısen
der mpfängnısverhütung. 12

Die hauptsächlıichen Schwierigkeıiten für eıne zwıschenkırc  ıch Ver-
ständıgung In der Miıschehenfrage im Sınne eines moOodus vivendi agen 1im
früheren ec Zwel Stellen Eınmal gng R dıe geistliche ME  ıch-
keıt der anderen Kırche und iıhrer Gliıeder, also das eigentliche zentrale
ökumenische ema Solange dıe katholische Kırche ihrem mehr exklu-
s1ven Selbstverständnis als Kırche Jesu Christı testhıelt und dıe anderen
Kırchen entsprechend bewertete, konnte S1eE sıch keiner egelung verste-
hen, dıe hre Glieder mıt kırc  ıcher Bıllızung praktısch ın eıne
unkontrolherte i1schene hinein freigab; und zweıtens mußte s1e die rage
der Kındererziehung klären, da 6S VO der Verpflichtung göttlıchen Rechtes
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keine Dispens g1bt Für el Fragen ergaben sıch dıe LÖsungen Aaus den
Beschlüssen VO  —; Vat und dem SC

Das Konzıil brachte Urc seıne ekklesiologischen Beschlüsse das eigene
Kırchenverständnis In eine Öökumeniısch Orlentierte ewegung. Nıchtkatho-
lısche Gemeininschaften sınd ZWalr VO der vollen Gemeinscha der 0_
lischen Kırche9aber auch als getrennte Kırchen und kirchliche Ge-
meınschaften en S1e „Bedeutung und Gewicht 1m Geheimnis des
Heıles‘‘, VO Geilst Christı werden S1IE als „Miıttel des Heıles*‘ gebraucht.!
Die katholısche Kırche g1bt damıiıt einen Alleinvertretungsanspruch für alle
Getauften auf ach Lehraussagen dieser Art muß sS1e c sıch» in
der ischehe vornehmlıch eine Glaubensgefahr für dıe eigenen Glieder
sehen und en Umständen für dıe Gültigkeıt einer ischene auf der
Beachtung der kanonıschen Eheschlıeßungsform bestehen. er VO
Ehehindernis selbst kann 1U  — auch VOoO  —; der katholıschen Eheschlıeßung
gunsten einer anderen Ööffentlichen Eheschließung dispensiert werden.

Von hnlıch gewichtiger Bedeutung für das Mischehenrecht ist das Vo-
{u  3 des Konzıils ZU Ehesakrament VO November 1964, das ZUT Wel-

Verwendung aps Paul! VI übergeben wurde. Darın bahnte sıch
eın Durchbruch ın der rage der Kındererziehung Die Verpflichtung
des Katholıken ZUTLE Kındererzıehung auch In der i1ıschehe konnte NEU defi-
niıert werden. Von der Verpflichtung als olcher kann die katholıische Kır-
che ach ihrem Verständnıiıs des göttliıchen Rechtes nıcht abgehen ber S1e
kann zwıschen der prinzıplellen Verpflichtung und der moralıschen ew1ß3-
heıt hinsıchtlich der tatsächlichen Erfüllung dieser Verpflichtung al-
len denkbaren Umständen unterscheıiden und auf diıe Sıcherung dieser
ralıschen Gewißheit verzichten. Unter erufung auf dıe Erklärung des
Konzıls UT Religionsfreiheıit wırd der aum9In dem die be1-
den Ehepartner unterschiedlicher Konfession in gegenseılt1iger Rücksicht-
nahme auf dıe beiderseıitigen Gewıssensanlıegen gemeınsamen Entschei-
dungen kommen können. Damıt Ist dıe Gültigkeıt einer iıschehe praktısch
auch nıcht mehr dıe endgültige und vorweggehende Entscheidung über
dıe Konfessionszugehörigkeit der er gebunden.'“ Dıie damıt vorbereıtete
Neufassung des Mischehenrechtes erfolgte nach einer weıteren Revıisıons-
phase Uurc das Motu Propri0 VON aps Paul VI „Matrımonla miıxta*“*‘
VO März 1970. Dieser T1a mußte als vo  NC Teıilrevisiıon des
Inel befindlıchen eX betrachtet werden und 1st deshalb auch

gul W1e unverändert In den C: 983 übernommen worden. Die einzel-
Nen Daten dieses Miıschehenrechtes sınd kurz zusammengefaßt fol-
gende (eC 124
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Zunächst ist da abweıchend VO „Motu propri10“ 1970 das
Ehehindernis der Konfessionsverschiedenheit fallengelassen und UÜrc eın
Verbot ersetzt wurde, das für die Eheschließung eıne ausdrückliche Erlaub-
NISs Urc den Ortsordinarıius erforderlıic macht, WEeNnN eın gerechter und
vernünftiger TUn vorliegt.

Diese Erlaubnis darf nıcht erteılt werden, WCNnNn olgende Bedingungen
nıcht rfüllt Sind:

Der katholische Partner mu ß sıch bereıt erklären, diıe Gefahr des lau-
bensverlustes beseitigen, und das aufrıc  ige Versprechen abgeben,
les in seinen äften ehnende iun (se Oomn1a DIO virıbus facturam
CSSEC), daß alle seıne Kınder In der katholischen Kırche getauft und CI ZO-

SCH werden.
Von diesem Versprechen des katholischen Partners mul3 der andere
Partner rechtzeıtıg unterrichtet werden, damıt feststeht, daß CT sıch des
Versprechens und der Verpflichtung des katholischen Partners bewußt
1St
€e1!| Partner mussen über dıe Zwecke und Wesenseigenschaften der
Ehe unterrichtet werden, dıe VO keinem der Vertragsschließenden aus-

geschlossen werden dürfen
Was die bel der Mischehe einzuhaltende Eheschlıießungsform angeht,

sınd die Vorschriften der uUDBliıchen kanonischen orm einzuhalten.
Wenn darın große Schwierigkeıiten entstehen, hat der Ortsordinarius

des katholischen e1ls das eC VO  —_ der Formpflıicht 1m Eıinzelfall be-
freiıen. Es bedarf ZUT Gültigkeıt der Ehe irgendeiner Ööffentlichen Oorm der
Eheschließungsfeier.

Amtlıch ist INan ın der katholischen Kırche der Auffassung, daß mıt dıe-
SCI1 Regelungen Von 970/83 das gegenwärtig möglıche Optimum eines
ökumenisch und pastoral Orlentierten Mischehenrechtes erreicht ist Es
kann nıcht verschwiıegen werden, daß auf der evangeliıschen Seıite
diese Verbots-Dispens-Struktur osroße edenken. bestehen. och ble-
tet das eue ecCc Möglıchkeıiten für eıne gute ökumenische Zusammenar-
beıt Es kann damıt gerechnet werden, daß dıe erwartenden Ausfüh-
rungsbestimmungen der Deutschen Biıschofskonferenz azu ıhren Beıtrag
eısten.

I1 Eyvangelisches Eheverständnis

Im folgenden sollen besonders diejenigen Aspekte evangelıschen Ehever-
ständnisses angesprochen werden, die das ökumenische espräc BC-
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hen sollte ugleıic geht 65 einen ezug ZUTr Sozlalfunktion der Ehe, der
das erecCc und besonders das Ehescheidungsrecht gerecht werden muß.!6

Reformatorische Theologıie beschreıibt dıe Ehe als tıftung Gottes nıcht
VON der Heilsordnung, sondern VO Schöpfungsglauben her Sie ist als
seine Ordnung In das weltliche Regiment Gottes eingefügt und damıt der
schützenden Rechtsordnung der weltlichen Herrschaft, heute also des Staa-
tes, aufgegeben. Dieser andersartıge Ansatz 1eg der bekannten Formulıie-
rung Martın Luthers zugrunde, dıe CL dem sakramentalen Eheverständnıs
der katholiıschen Kırche entgegenSsetZl: dıe Ehe 1st „eIn außerlich e1Dl1ic
Dıing WI1Ie andere weltliche Hantierung‘“‘!'’; der anderer Stelle Ss1ie 1st eın
„äußerlich Wwe  1C Dıng WI1Ie Kleider und Spelse, Haus und Hof, weltlicher
Obrigkeıt unterworfen‘‘'®; schheblıc eine drıtte Aussage ‚„Demnach weıl
die Hochzeıt und estan: eın WwWwe  1C escha ist, gebührt unNns Geistl1-
chen der Kırchendienern nıchts darın ordnen der regleren, sondern
lassen eıner jeglıchen und Land hilerin ıhren Brauch und Gewohnheıt,
WIeEe S1e gehen.“”

Das Verhältnis VON Mann und Tau In der Ehe 1st aber nach biblischem
Verständnıis a  1.  ählg für das Verhältnis VON Jesus Christus seiner Ge-
meıinde nac kEph 5:25 und damıt der „allergeıstliıchste Stand“
(Luther), eın „matrımon1um instiıtutum Deo*®* Das Problem jeg darın,
dal diese Christusbeziehung der Ehe diesselts der Grenze 1egL, dıe dıe
eiılsordnung rührt Wenn dıe Ehe auch in eine möglıchst CNSC Beziehung
ZUT Gnadenordnung In Christus bringen Ist, 1st S1Ie 1mM Unterschie

katholischen Verständnis doch keın Gnadenmittel, nıcht Instrument
göttlıcher Gnadenmiuitteijlung, sondern eiıne irdısche Lebensgemeıinschaft,
die auf das mpfangen göttlıcher na in Jesus Christus angewlesen ist
Von er kann INan da der VO  —; Gott gestiftete estan! egen-
stand des aubens ist, der in seıner etzten 1eie erst In Jesus Christus CI -

kannt und rfüllt wıird.

Hans Dombois spricht auch für das evangelısche Eheverständnis UNgC-
nlert VO „Numınosum des Ehegeheimnisses“:

„Eben dies ist das Geheimnis der he, das Gott mıt, neben und unter einem
höchst zufälligen und willkürlichen menschlıchen Handeln bewirkt, daß wel Men-
schen sıch in einer ganz einzigartigen, unwıederholbaren Weılse begegnen und einan-
der ZU exemplarıschen Nächsten werden. Gerade die natürliche Ehe ist In ottes
Wort gefaßt und mıt ottes Wort verbunden. Man könnte sle, WEeNnN den bela-
steten Ausdruck nıcht scheut, als eın Sakrament des Alten Bundes bezeichnen“‘. Der
Protestant, fügt Dombois hinzu, e1ß ‚„ VON diesem Numinosum des Ehegeheimnis-
SCS gemeınhın kaum noch Die Lehre der Kırche verführt ıh unausgesetzt
dazu, dieses Geheimnıis ethisch mißzuverstehen.‘‘“0
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Es ist nıcht unıinteressant, dal} auch der Kıeler Jurist, Prof Hans Hatten-
hauer, in seinem Aufsatz „Luthers Bedeutung für Ehe und Famıilıe“ auf
der uCcC ach einer Beschreibung des „Ehegeheimnisses‘‘ ist Er
ragt, obD nıcht dıe Institutionenlehre „eine verweltlichte orm der akra-
mentstheorie*‘‘ Ist, mıt der Luthers Auslıeferung der Ehe dıe Obrigkeıit
wiedergutgemacht werden sollte „Das Bürgertum, welches Aaus dem Wi1ı-
derstand ZU Obrigkeıitsstaat entstanden Wäal, wollte seine elehre staats-
freı begründen. Es mußte s1e deshalb mıt einer staatlıche Eingriffe Aaus-
schlıeßenden Heılıgkeıt versehen. DieuZUT Sakramentslehre War
ıhm in den protestantiıschen Territorien versperrT(L. War dıe Instıtutionslehre
eitwa eine Ersatzlösung, dıe weltliche Oorm eıner uCcC ZUT akra-
mentstheorie?‘‘*! Hans Domboaoıis, der Vater einer theologıschen Institutio0-
nenlehre, würde dieses Verständnıiıs VO  — Instıtution TeHIC ohl nıcht y VCI-
weltlıc NECMNNECN

Es 1st also nıcht damıt g dıe evangelısch-katholiısche Differenz 1mM
Eheverständnis auf die Alternative Sakrament der we  40 Dıng brın-
SCH Dıiıe evangelısche Ablehnung des sakramentalen Charakters der Ehe ist
1Im Verständnıiıs des Sakraments des Neuen Bundes WIeEe auch der Ehe be-
gründet; s1e erstreckt sıch auf die Verrechtlichung des Sakraments, auf das
mıt dem Sakramentsverständnıs verbundene Konkurrenzverhältnis ZUuU
weltlichen C voller Jurisdiktionsanspruch) un auf den legalıstiıschen
Rigorismus, mıt dem die Unauflöslichkei vertreten wıird. Hıer muß INan
TEINC berücksichtigen, daß dıe Unauflöslichkei ach katholischer re
nıcht VO Sakrament her begründet wırd. DiIie wesentliıchen Eıgenschaften
der Eıinheıt und Unauflöslic gehören schon naturrechtlich FA Wesen
der vollkommenen FEheordnung. Sıie erhalten In der sakramentalen Ehe der
Getauften eiıne besondere Festigkeıit. ber auch Ungetaufte en ur-
rechtlich ıIn gültiger Ehe (matrımon1um legıtiımum). Soweıt der Sınn der Sa-
kramentalıtät darın 1egl, dıe ehelıche Verbindung In den Bereich der ErIiö-
SUNg, also In dıe /ugehörıigkeıt Christus mıt hineinzunehmen, kann
evangelısche Theologie darın weıthın folgen.

Die Weltlichkeit der Ehe bedeutet zugleıc ihre allgemeine Geltung Mag
sıch die eigentliche Tiefendimension 1mM Verständnis der Ehe 1Ur dem lau-
ben Jesus Christus erschlıeßen, wırd doch die Ehe nıcht erst 1i
das Christsein der eleute konstitulert. Die Ehe ist ihrem Bestande und
ihren konstitutiven Merkmalen ach für alle eine ealta Sıie 1st immer der
eine se VO  —; Gott geschaifene estan:! uch Heıden führen diese Ehe
S1ie kommt zustande Uurc die übereinstimmende Wiıllenserklärung eines
Mannes und einer Frau, einander in eıner geistig-leiblichen Gemeinschaft
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exklusıv und auf Lebenszeıt anzugehören. In diesem Sinne muUussen der Be-
gıinn der Ehe und ıhr Bestand rechtlich geordne und geschützt werden. Ehe
erscheint als vorgegebene Ordnungsform der Gemeiminschaft. Man trıtt
eın ın dıe Ehe, Si1e zugleıc: immer wıeder NCeUu in personaler ebensge-
meıinschaft verwirklıchen.

Im Horizont des chrıistliıchen aubens edeute der Consensus der Ehe-
leute zugleıc ejahung des Zusammengefügtwerdens uUurc Gott Darum
ist dıe Ehe für T1sten der KRaum der Heılıgung, der Verwirklichung ıhres
christlichen Gehorsams. Daß 65 €l 1in der Ehe eın en ber
menscnliche Zwecke und hinaus geht, gehört ZU christliıchen Zeug-
N1s (Mit 19, 10) Luther davor, den Eintritt in dıe Ehe als ‚„SCherz der
Kinderspiel“ anzusehen: „ Wer VOIl dem Pfarrherr oder Bischof und
Segen begehrt, der zeiget damıt ohl d in Wäas Fahr und Not CI siıch beg1bt
und WIe hoch (sehr) er des göttlıchen Segens und gemeiınsamen Gebets be-
darf dem Stande, den CI anfähet‘‘.??

Es ann nıcht raglıc se1n, dalß auch ach evangelıschem Verständnis
die Ehe ihrem Wesen und ihrer inneren Qualität ach Ausschließlichkeıit
und Unwiderruflichkeit umfalßt Die ungeteıilte, bedingungslose und auf
Dauer geltende Hıngabe der Ehegatten anelınander macht den anz, die
Kraft und auch die Ur der Ehe Aus ıne Ehetheorie, dıe dıe Scheidung
als einen 1m Eheverständnıis bereıts angelegten Wesensbestandteıil od_er gal
als eın eC der einen Rechtsanspruch einschließen würde, ist 1mM hristlı-
chen Verständnis unvertretbar (erinnert sel1 dıie Ehetheorien der ufklä-
rTung, des Idealısmus und der Romantık).

In der Lebenspraxıs aber geht 6S dıe Durchsetzbarkeıt des Prinzıps
der Unauflöslic  e im Konfliktsfall In der personalen Lebensgemeın-
schaft der Ehe kommt 65 arau d dalß Mannn und Trau dıe ihnen gebote-

Einheıt jeder für sıch undel In immer Entscheidun-
SCH verwirklichen. Vorgegebene Institution und immer eu«cC Verwirk-
ichung bleiben dıe Pole 1m lebendigen Vollzug der Ehe Die 1er reffen-
den Entscheidungen mussen 1m (Janzen freıe Entscheidungen se1n. Wo
diese Freiheıit € kann S1e AIre eın außeres Zwangsmiuittel ersetzt WeTI-

den Es ann der christliıchen Gemeinde deshalb auch nıcht darum gehen,
eiıne iıhrer Einsicht ıIn das Wesen der Ehe entsprechende ezuc
len Umständen gesetzlıch erzwingen. Es g1bt ehelıche Konflıktfälle, in
denen das weltliche eC eine seiliner Urfunktionen wahrzunehmen hat, die
außere Ordnung wahren, hne letztlich heılen können.

Eın unqualıfizierter Anspruch auf Ehescheidung kann dennoch nıcht e_
en werden. Deshalb ann 6S notwendig se1n, dem egehren der Ehe-
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scheidung dıe Wahrung der transpersonalen sozlalethischen Dımension der
kEhe entgegenzusetzen. Der übergeordnete der Gemeiminschaft hat aber
da seine Grenzen, 1: 11UT größere Unordnung anrıchten und den
Konflıktstof: ın einer Weise mehren würde, dıe das Bıld der Ehe vollends
zunıichte machte. Deshalb gehört 6S ZU Diıenst der Ehe und den be-
troffenen Eheleuten, den Ausweg der Ehescheidung Sschaiien TENNC
kann eın Ehescheidungsrecht der Rechtsgemeinschaft In unNnserer geschicht-
en und kulturellen Sıtuation 11UTr annn dıe Zustimmung der chrıistlıchen
Gemeinde finden, WeNnn CS sıch als Ausnahmerecht die eigentlich SC-
meınte Ordnung versteht.

Die Unauflöslıc  el gehört ZU Wesen der Ehe; dıe Ehescheidung ist
dıie Konsequenz AQus dem Versagen der CICHLE ıhrer Aufgabe und das
Eıngeständnis der Grenzen innerhalb der Möglichkeiten des bloßen Geset-
ZC8S Darum kann 6S prinzıple: für dıe rechtliche Ehescheidung 1Ur eınen
einzigen TUN! geben, nämlıich die bereıts eingetretene objektive Zerstö-
Iung der Ehe Solche Zerstörung der Ehe ist Verstoß ihr Wesen und
ihre Ordnung, menschnliche Katastrophe und Verletzung der gebotenen
1e Deshalb ist Zerstörung der Ehe theologisc betrachtet immer
schuldhaft Schuld aber ist 1ler In erster Linıe nglaube, geistliches Versa-
SCHI, Verweigerung der Versöhnung, Abweılsung des gebotes Gottes, das
en in der Ehe ber die Grenzen der Möglıchkeıiten des Gesetzes hinaus

ren In der Eheseelsorge und in der Seelsorge Partnern einer ZCI1-
törten Ehe wiıird immer darauf drängen se1n, dal3 nıcht NSCAuU
Schuld ausgespielt und Schuld Schuld aufgerechnet wird.

Ehe ist eın uC der geistigen, geistlichen und seelıschen Existenz der
Ehepartner, sS1e 1st ZU unverlierbaren Bestandte1 ihres Lebens geworden.
Ehescheidung löscht die Ehe nıemals dQUuS, S1e gleicht einem Tuc. dessen
Spuren für immer bleiben Die Partner einer zerstörten und rechtlich RC
schıiedenen Ehe bleiben aneınander gebunden, WEn auch In der Weıise der
Verpflichtung, einander vergeben und sıch mıteinander versöhnen.
Diese gegenseıltige Versöhnung aber ist L11UT möglıch auf dem TUN:! AaNnSC-

Versöhnung Gottes. Hans Dombaois zıitiert dıe Außerung eines
erfahrenen Scheidungsanwaltes, selbst geschleden und wıiederverheiratet:

‚ Je Jänger ich Scheidungsprozesse Üühre, desto mehr bın ich VO der Unscheid-
barkeıt der Ehe überzeugt. Die Scheidungsgründe der Parteien sınd erfahrungsge-
mäß nach kurzer eıt für S1e 1Ns Wesenlose versunken. ber viele dieser geschiede-
nen Parteıen zeigen, für mich deutlich erkennbar, einen untergründıgen TUuC Sıie
gen über die Erstmaligkeit und Einmaligkeit dieser Ehe auch dann nıcht hın-
wegzukommen, WenNnn diese sicherlich nicht für s1ie dıe erste Geschlechtsgemeinschaft
SCWESCH ist 6623
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L11 Zum Ehescheidungsrecht

Das selt dem ull 1977 In der Bundesrepublı geltende Ehescheidungs-
recht, 1m Gesetz ZUT Reform des Ehe- und Famıiıliıenrechts VO Jun1ı
1976 EheRG), ist weıterhın umstrıtten und bedarf auch 1er och eiıner
kürzeren Betrachtung, da 6S sıch eın Musterbeispiel Tür das Verhältnis
VO  — C und handelt Da auch die katholische TC dem rel1g1Öös
neutralen Staat eine rechtliche Ordnung der Ehescheidung zugesteht, hat CS

hıer keine evangelısch-katholische Kontroverse gegeben.
urc dıe Institution des Rechts schafft, bewahrt und verwirklıiıcht dıe

Rechtsgemeinschaft die Grundregeln, die für das en der Gememinschafit
unentbehrl:ı sind. In der besinnt sıch dıe Gemeiminschaft auf eiıne
sammenhängende Wertordnung, die alle Miıtglıeder verpflichtet, ungeach-
teft der Verschiedenheit einer relig1ösen, philosophischen oder weltanschau-
en Begründung. In den personalen Lebensbereichen wirft aber das Ver-
hältnıs VOIl e und schwerwiegende Fragen auf, w1e sıch In den
vC  CMn Jahren außer bel der strafrechtlichen Neuregelung des
Schwangerschaftsabbruchs besonders 1mM Ehe- und Ehescheidungsrecht BC-
zeigt hat Im letzteren ist 1eSs eutlic der rage hervorgetreten, ob dem
Ehescheidungsrecht die Verschuldensfrage der der objektive Tatbestand
der Zerrüttung einer Ehe als Strukturprinzıp zugrunde gelegt werden soll
Diese Unterscheidung hat nıchts mıt der rage tun, ob das Scheitern
einer Ehe auf Schuld und Verantwortung der eljeute zurückzuführen ist
Dies steht für dıe sıttlıche der gar seelsorgerliche Betrachtung völlıg außer
rage 1elimenr geht 6S dıe rage, ob jeder enkbare Verschuldenstat-
bestand schon ZUT völligen Zerstörung einer Ehe führen muß und ob das
Juristische Instrumentarıum ZUT Feststellung von Schuld und Verantwor-
tung 1im personalen Bereich ausreicht.

Die evangelısche Kırche hat ausdrüc  icher Zustimmung katholi-
scher Theologen und Juristen für das seıt 977 in der Bundesrepublik
eutfschlan geltende Ehescheidungsrecht die wendung des Zerrüt-
tungsprinzips empfohlen.“ €l hat s1e sıch nıicht VO  —; vordergründigen
otiıven leıten lassen. er die Forderung ach Erleichterung och auch
die ach einer Erschwerung wırd der Aufgabe der Ehescheidung gerecht.
1elmenr mussen das cheiıdungsrecht und dıe Scheidungspraxis sachge-
mä sein. Sachgemäß sınd S1e dann, WCNN S1e dem Institutionscharakter der
Ehe und ihrer fundamentalen Bedeutung für den einzelnen und für dıe Ge-
meıinschaft adäquat SInd. Dıe Ehe und die auf ihr beruhende Familie sınd
Quellen für die Selbstbestimmung des einzelnen und für die Sinnfindung
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des Lebens, für Erziehung und Bıldung VonNn Jungen Menschen, für Kultur
und Humanıtät ın der Gesellschaft Endgültigkeıt und Ganzheıt bılden die
Grundpfeinler der Wiırklichkeit und des Verständnisses der Ehe Es geht des-
halb nıcht d das gesellschaftlıch verpflichtende Eheverständnis und seine
Verwirklichung als bloß priıvate Zielsetzung dem einzelnen überlassen.
Staat und Gesellschaft en die Au{fgabe, den Schutz Von Ehe und amı-
lıe als eın Grundrecht In unserer Verfassung ZU festen Bestandte1 der
Rechts-, Gesellschafts- und Sozlalpolitik machen. uch dıe einzelne kEhe
repräsentiert institutionelle Qualıität, die auch die subje  ıven Interessen
transzendiert. Deshalb sınd auch entsprechende abnstabe Ursachen
und Feststellung einer Ehezerstörung anzulegen. In einem schon 955 e_
schıenenen Aufsatz des theologischen Systematikers Gerhard Gloege
„Vom OS der Ehescheidung‘“ der für die Zustimmung der evangeli-
schen Kırche ZU Zerrüttungsprinzı1ıp den entscheidenden SLIO gegeben
hat, identifiziert sich der Verfasser ausdrücklich mıt Ausführungen VonNn
Hans Dieser sagt 99  le in der empirisch-historischen Rechtswirk-
liıchkeit anerkannten einzelnen Scheidungsgründe, gerade auch die, die auf
Verschulden beruhen, sınd letztlich 1Ur mıt der Ürc sS1e bewirkten irrepa-
rablen Zerstörung des ehelichen Verhältnisses legitimieren.“‘ erschul-
den eines Ehegatten kann „als olches nıcht ausreichen ZUT Begründung
nes Scheidungsrechts  66 „Die Ex1istenz der Ehe ist ein er Wert, daß
11UT be1 totaler Zerstörung der Ehe selbst ihre staatlıche ufhebung gefOr-
ert werden ann.“ erste INan dıe Ehe nıcht konsensual als gegenseltige
Übereinkunft, sondern institutional als „überpersönliches Gebilde VO  —

Figenwert“‘, gilt
„FÜür dıe Ehescheidung handelt sıch weniger dıe rage Ist das subjektive

ec eines Ehegatten verletzt? als vielmehr darum Ist das objektive Recht der Ehe
Ofa zerstö Dıieses ist mıiıt jenem durchaus nıcht notwendig gegeben. ber darum
ist das Verschulden nicht ohne Bedeutung. Es hat für die Ehescheidung...zwei
Funktionen: Erstens ist eın starkes Indiz für die Zerrüttung der Ehe Zweıtens
schliıe Zerrüttung der Ehe das eCc des Schuldigen aus die Scheidung der
Ehe ordern.“

Für eın derartiges sachgemäßes und adäquates Scheidungsrecht bietet
das Verfassungsrecht der Bundesrepubli eutschlan gute Voraussetzun-
SCHN Wenn das Grundgesetz in Art Abs dıe Ehe untfer den besonderen
Schutz der staatlıchen Ordnung stellt, ann ist klar, daß 6S sich €l nicht

eine belıebige und auswechselbare Vorstellung, sondern einen be-
stimmten Inhalt VON Ehe handelt

Der Gesetzgeber ist also in Fragen des Eherechts die Strukturprinzi-
pien VO  — Ehe und Familie gebunden Er hat 1es aus Anlal3} des
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VOoO Juniı 976 dadurch noch einmal ausdrücklic
erkannt und unterstrichen, daß Gr 353 BGB mıt dem atz ergänzte:
„Die Ehe wırd auf Lebenszeıt geschlossen‘‘. Das Bundesverfassungsgericht
hat in seinem Urteil VO 28 Februar 98() den Scheidungsgründen 1mM

(S$ 1564-1568) diese Aussage als Leitprinzıp des Eherechts bezeıich-
netl und hinzugefügt:

‚„„Be1 der Regelung der Voraussetzungen für dıe Eheauflösung hat der Gesetzgeber
einen erheblichen Gestaltungsspielraum; jedoch ist dabe!1 dıe verfassungsrecht-
lıche Gewährleistung der grundsätzlıch unauflöslıchen Ehe gebunden. Deshalb mu/ß
das Scheidungsrecht auch eheerhaltende Elemente enthalten. Die Ehescheidung hat
für die Rechtsordnung dıe Ausnahme bilden

Es ist fragen, ob der Gesetzgeber und auch das BVerfG diıesen Tund-
satzen gerecht geworden sSınd. Die rage kann nıcht rundheraus ejah WeTI-

den Der Übergang VO Verschuldensprinzıp ZU Zerrüttungsprinzıp im
cheidungsrech erfolgte 1Ur sehr unbefriedigend.“® Be1l er Zustimmung
auch seıtens der rchen ZU Zerrüttungsprinzıp im Scheidungs-
recht kam 6S schon 1m auie des Gesetzgebungsverfahrens starken Dıf-
ferenzen. Das durchaus akzeptable Verfahren, die unheilbare Zerrüttung
einer Ehe mıt VO Fristen und Fristablau häuslicher Irennung e_

kennbar machen und dadurch auf eiıne möglıchst objektive Grundlage
stellen, erband sıch mıt einem wertfreien Formalısmus (und miıtunter

auch mıt einem ideologischen Dogmatısmus), dıe für eine bewegliıch gehal-
tene dıfferenzierende wendung 1mM Einzelfall keinen Raum mehr heßen
Der Vorwurtf der Scheidungsautomatıik, der Verstoßungsscheidung und der
VOTWCR ermöglıchten Kalkulhlierbarkeit eiıner Scheidung War dıe olge Die
evangelischek hatte VON Anfang davor gewarnt, das Zerrüttungs-
prInNZIp überspitzen. Sie hatte sich vielmehr aiur eingesetzt, der Anwen-
dung des Prinzips Gegengewichte beizugeben, dıe eine Orlentierung den
Wesensaussagen ZU[r kEhe und eine Berücksichtigung der Gerechtigkeıit 1m
Einzelfall ermöglıchen.

uch das BVerfiG hat gegenüber diesen starken Mängeln des Gesetzes
und der auf ıhm beruhenden Judıiıkatur keıine entscheidende Abhiıulfe schaf-
fen können. Die Entscheidungen des BVeriG VO 28 Februar un:! 21 ()-
tober 1980 en ZWAaTr ein1ıge hılfreiche Interpretationen, Ergänzungen und
Änderungen gebracht, S1e sınd aber den entscheidenden kriıtischen Einwen-
dungen ohne tiefere Durchdringung der aterıe ausgewichen. Nur
einem einzigen un 1st das BVerfG 1mM cheidungsrecht der 101 SC-
Olgt, in dem N sich die Befristung in der wendung der Härteklau-
se] be1 streiıtigem Scheidungsverfahren ach dreijährıger häuslicher ren-
NUNS gewandt hat $ 568 11 BGB) Damıt 1st wenigstens einem einzigen
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un dıe Möglıc  (1 der gerichtliıchen Abweisung einer Scheidungsklage
festgehalten worden. Hierzu steht TENC dıe egelung 16 den Gesetz-
geber och au  N

Die hohe Wertschätzung der Ehe bleibt auf diese Welse für das echtsle-
ben platonisch Die Aufgabe, dıie sıch Aus em erg1bt, geht als An{frage
die rchen, die Eltern und dıe Famıiılıen, dıie Schulen, uns alle
zurück.
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